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1. (1)Bei jeder Dienststelle ist eine Personalvertretung zu bilden. Für zwei oder mehrere Dienststellen kann eine

gemeinsame Personalvertretung, für besonders große und organisatorisch trennbare und für örtlich getrennt

untergebrachte Dienststellen sowie für Dienststellen, in denen Bedienstete verschiedener Besoldungsgruppen

oder Verwendungen tätig sind, können mehrere Personalvertretungen gebildet werden, wenn dies unter

Berücksichtigung der personalmäßigen Struktur der Dienststellen der Wahrung der Interessen der Bediensteten

am besten entspricht; hiebei ist dafür zu sorgen, dass für Dienststellen mit weniger als fünf Bediensteten

gemeinsam mit anderen Dienststellen eine Personalvertretung geschaffen wird. Unter der gleichen

Voraussetzung kann auch für Teile mehrerer Dienststellen, denen Bedienstete gleicher Besoldungsgruppen

angehören, eine gemeinsame Personalvertretung gebildet werden. Sind in einem Ressort mehrere

Zentralausschüsse eingerichtet (§ 13 Abs. 1), so sind in den Dienststellen für jene Bediensteten, für die die

Zentralausschüsse errichtet sind, eigene Dienststellenausschüsse zu bilden.

2. (1a)Abweichend von Abs. 1 letzter Satz ist in Fällen, in denen ein Schulcluster sowohl allgemein bildende höhere

Schulen als auch berufsbildende mittlere und höhere Schulen umfasst, ein gemeinsamer Dienststellenausschuss

für beide Schularten bei der Leiterin oder dem Leiter des Schulclusters einzurichten.

3. (2)Für welche Dienststellen oder Dienststellenteile eine gemeinsame und für welche Dienststellen mehrere

Personalvertretungen gebildet werden, hat der zuständige Zentralausschuss nach Anhörung der betroffenen

Dienststellenausschüsse im Einvernehmen mit der oder dem für den Zentralausschuss zuständigen Leiterin oder

Leiter der Zentralstelle zu bestimmen. Hiebei ist der Sitz der gemeinsamen Personalvertretung zu bestimmen.

Nach Maßgabe der im Abs. 1 festgelegten Grundsätze über die Interessenwahrung der Bediensteten können

abweichend von Abs. 1 letzter Satz auch in einem Ressort, in dem mehrere Zentralausschüsse eingerichtet sind,

gemeinsame Dienststellenausschüsse gebildet werden, wenn dies von den betroffenen Zentralausschüssen

einvernehmlich mit der Leiterin oder dem Leiter der Zentralstelle nach Anhörung der betroffenen

Dienststellenausschüsse bestimmt wird. Dabei ist auch festzulegen, welchem Fachausschuss bzw.

Zentralausschuss die Zuständigkeit im Falle der Anwendung des § 10 Abs. 5 zukommt.

4. (3)Wird für zwei oder mehrere Dienststellen (Dienststellenteile) eine gemeinsame Personalvertretung oder

werden für eine Dienststelle mehrere Personalvertretungen gebildet, so gelten die zusammengefassten

beziehungsweise jede der getrennten Dienststellen im Sinne dieses Bundesgesetzes als eine Dienststelle.

Wer im Sinne dieses Bundesgesetzes als Leiterin oder Leiter der zusammengefassten Dienststelle

(Dienststellenteile) gilt, hat der zuständige Zentralausschuss nach Anhörung der betroBenen

Dienststellenausschüsse im Einvernehmen mit der oder dem für den Zentralausschuss zuständigen Leiterin oder

Leiter der Zentralstelle zu bestimmen.

5. (4)Die Zusammenfassung oder Trennung von Dienststellen ist im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ und an den

Amtstafeln der betroffenen Dienststellen, im Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung

jedoch nur an der Amtstafel dieses Bundesministeriums, kundzumachen.
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